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§ 73 ZLPV 2006 Erweiterung der
Grundberechtigung fur

Fallschirmspringer

ZLPV 2006 - Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2021

1. (1)Die Grundberechtigung fur Fallschirmspringer ist auf Antrag um die Berechtigung zu erweitern, Abspriinge mit
Fallschirmen eines anderen Musters als die tblicher Bauart auszufuihren, fir die der Bewerber seine fachliche
Befahigung bei einer Zusatzprifung nachgewiesen hat.

2. (2)Die theoretische Zusatzprufung umfasst die in§ 71 Z 1 bis 4 bezeichneten Gegenstande unter besonderer
Bertcksichtigung jenes Musters, auf die sich die Erweiterung der Berechtigung erstrecken soll. Die praktische
Zusatzprifung besteht darin, dass der Bewerber mit einem Fallschirm jenes Musters, auf das sich die Erweiterung
der Berechtigung erstrecken soll, die in § 72 bezeichnete Prifungsaufgabe auszufuhren hat.

In Kraft seit 01.06.2006 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/71
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/72
file:///

	§ 73 ZLPV 2006 Erweiterung der Grundberechtigung für Fallschirmspringer
	ZLPV 2006 - Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006


